
Allgemeine Reisebedingungen 

1.Abschluss des Reisevertrages
Mit der Anmeldung bietet der Reisende der Weitkamp Classics GmbH [nachfolgend RV (= 
Reiseveranstalter) genannt] den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an und ist bis zur 
Annahme durch den RV, längstens jedoch 14 Tage nach Abgabe des Angebotes, hieran ge-
bunden. Die Anmeldung kann schriftlich oder online vorgenommen werden. Sie erfolgt durch 
den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Ver-
tragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den RV zustande. Die Annahme 
bedarf keiner bestimmten Form. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der An-
meldung ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor, an das er für die Dauer von 10 Tagen ge-
bunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes zustande, wenn der 
Reisende innerhalb der Bindefrist dem RV die Annahme erklärt.

2.Bezahlung
2.1. Nach erfolgreicher Nennung für eine Oldtimerreise ist eine Anzahlung / ein Angeld in  
Höhe von 20% fällig.
2.2. Der Restbetrag wird frühestens 30 Tage vor Reiseantritt fällig.
2.3. Der Reisesicherungsschein wird mit erfolgreicher Nennung verschickt.

3.Leistungen
3.1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibun-
gen im Prospekt und aus den hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Der 
RV behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vor-
hersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben zu erklären, 
über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird.
3.2. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertra-
ges, die nach Vertragsschluss notwendig werden und von RV nicht wider Treu und Glauben 
herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.
3.3. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistun-
gen mit Mängeln behaftet sind.
3.4. RV ist verpflichtet, den Reisenden über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren.
3.5. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende 
berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Der Reisende hat diese Rechte 
unverzüglich nach der Erklärung von RV über die Änderung der Reiseleitung oder die Absage 
der Reise RV gegenüber geltend zu machen. 



4. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen, Ersatzpersonen
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist
der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter. Dem Kunden wird empfohlen,
den Rücktritt schriftlich zu erklären. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die
Reise nicht an, so kann der RV Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine
Aufwendungen verlangen, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder ein Fall
von höherer Gewalt vorliegt. Der RV kann den Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der
nachstehenden Gliederung nach der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich ver-
einbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschalisieren:

15 % 
30 %  
40 % 
60 % 
70 % 

4.1.1. Gruppenreisen
bis 30. Tag vor Reiseantritt
29. bis 22. Tag vor Reiseantritt
21. bis 15. Tage vor Reiseantritt
14. bis 7. Tag vor Reiseantritt
ab 6. bis 1. Tag vor Reiseantritt
am Reiseantrittstag 90 %  

4.2. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Der RV kann dem Eintritt des Dritten wi-
dersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teil-
nahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Drit-
ter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem RV als Gesamtschuldner für den 
Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.  
4.3. Der Reisende hat das Recht, dem RV nachzuweisen, dass dem RV tatsächlich keine oder 
geringere Kosten als die pauschal geltend gemachte Rücktrittskostenpauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist der Reisende nur zum Ausgleich der tatsächlich angefallenen Kosten 
verpflichtet. 
4.4. Der RV behält sich ausdrücklich das Recht vor, im Einzelfall dem Reisenden eine höhere 
Entschädigung zu berechnen, die ihm gegenüber konkret zu beziffern und zu belegen ist.  
4.5. Nimmt der Reisende einzelne Reiseleitungen, die ihm ordnungsgemäß angeboten wur-
den, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z.B. wegen vorzeitiger Rück-
reise oder aus sonstigen zwingenden Gründen), hat er keinen Anspruch gegenüber RV auf an-
teilige Erstattung des Reisepreises. RV wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen 
durch die Leistungsträger bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig un-
erhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Be-
stimmungen entgegenstehen. 



5. Rücktritt und Kündigung durch den RV 
Der RV kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
5.1. Ohne Einhaltung einer Frist: 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des RV nach-
haltig stört oder wenn er sich in solchem Masse vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der RV, so behält er den Anspruch auf den 
Reisepreis, wobei er sich ersparte Aufwendungen oder Gutschriften anderer Leistungsträger 
anrechnen lassen muss. 

5.2. Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: 
Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für den RV des-
halb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise so gering ist, dass die 
dem Reiseveranstalter im Falle der Durchführung der Reise entstehenden Kosten eine Über-
schreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, bedeuten würde. Wird 
die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unver-
züglich zurück.  

6. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der RV als auch der Reisende den 
Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann der RV für die bereits erbrachten oder 
zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschä-
digung verlangen. Weiterhin ist der RV verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, 
insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurückzubeför-
dern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. 
Im Übrigen fallen die Mehrkosten den Reisenden zur Last (siehe §651j BGB). 

7. Gewährleistung 
7.1. Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der 
RV kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismässigen Aufwand erfordert. 
Der RV kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung 
erbringt.  
7.2. Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine ent-
sprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen. Der Reisepreis ist in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand 
zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der 
Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
7.3. Kündigung des Vertrages 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der RV innerhalb 
einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen den Reisevertrag in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgrün-
den zweckmäßig durch schriftliche Erklärung kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden 
die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten 



ist. Der Bestimmung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe un-
möglich ist oder vom RV verweigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Er schuldet dem RV den auf 
die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisespreises, sofern diese 
Leistungen für ihn von Interesse waren.  
7.4. Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, 
den der RV nicht zu vertreten hat.  

8. Beschränkung der Haftung 
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den 
dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig herbeigeführt wird oder soweit der RV für einen dem Reisenden entstehenden 
Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.  
8.2. Für alle gegen den RV gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, 
die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der RV bei Sachschäden   
ebenfalls nur bis zur Höhe des dreifachen Reisepreises. Diese Haftungshöchstsummen gelten 
jeweils je Reisenden und Reise.  
8.3. Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuch, Aus-
stellung) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet 
werden, ein Schadensersatzanspruch gegen den RV ist insoweit ausgeschlossen.  

9. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen 
Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind 
etwaige Mängel der Reise dem RV an dessen Sitz zur Kenntnis zu bringen. Diese ist beauf-
tragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt der Reisende schuldhaft, einen 
Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.  

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende gem. § 651g 
BGB innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem RV geltend zu machen. Dies gilt auch für Ansprüche wegen neben- oder vorvertraglicher 
Pflichtverletzungen des RV. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist.  

11. Verjährung 
11.1. Ansprüche des Reisenden nach den §§651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von RV oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen, verjähren in zwei 
Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von RV oder eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von RV beruhen.  
11.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. 



11.3. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt.  

12. Rechtswahl und Gerichtsstand 
12.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Reisenden und RV findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 
12.2. Soweit bei Klagen des Reisenden gegen RV im Ausland für die Haftung von RV dem 
Grunde nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, ins-
besondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des Reisenden ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. 
12.3. Der Kunde kann RV nur an dessen Sitz verklagen. 
12.4. Für Klagen von RV gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend. 
Für Klagen gegen Reisenden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristi-
sche Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz 
von RV vereinbart. 

12.5. Die vorstehenden Bestimmungen über die Rechtswahl und den Gerichtsstand gelten 
nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationaler 
Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter 
anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des Reisenden ergibt oder 
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen im 
Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Reisenden günstiger sind als die Re-
gelungen in diesen Reisebedingungen oder die anwendbaren deutschen Vorschriften.  




